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1 Thematik 

Radstreifen werden in der Regel beidseitig angelegt. Bei nicht ausreichender Fahrbahn-
breite kann die Anlage eines einseitigen Radstreifens erwogen werden. Allerdings werden 
solche Lösungen bisher nur auf Steigungsstrecken angewendet. Zentral ist die Frage der 
nötigen Mindestbreiten von Fahrbahn und Radstreifen.   

2 Zweck 

Der Zweck eines einseitigen Radstreifens liegt darin, dem Radverkehr zumindest in einer 
Richtung einen abgegrenzten Fahrbereich anzubieten. Einseitige Radstreifen sind auf 
Strassen, die im Gegenverkehr befahren werden, eine denkbare Lösung, wenn die ver-
fügbare Querschnittsbreite nicht für Radstreifen in beiden Richtungen ausreicht. 

 

  

Abbildung 1: Beispiel: Oberhelfenschwil/SG Abbildung 2: Beispiel: Kirchberg/SG 
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3 Empfehlungen 

Einsatzmöglichkeiten und Bemessung 

Ein einseitig angeordneter Radstreifen bergauf soll eine Mindestbreite von 1,50 m auf-
weisen. Auch bei geringen Verkehrsbelastungen sollte die gesamte Fahrbahnbreite 
(einschl. Radstreifen) bei Innerortsverhältnissen und 50 km/h signalisierter Geschwindig-
keit mindestens 6,00 m betragen, damit die Begegnung von zwei PW ohne Befahren des 
Radstreifens möglich ist. Bei Begegnungen mit grösseren Fahrzeugen muss der Rad-
streifen mitbenutzt werden, was dem Kernfahrbahnprinzip entspricht. Die Einsatzgrenze 
solch schmaler Querschnitte liegt bei Verkehrsbelastungen unter 10‘000 Fahrzeugen 
DTV 1. Der Schwerverkehrsanteil sollte dabei 5 % nicht überschreiten. Die Breite der MIV-
Fahrbahn sollte auf übliche Begegnungsfälle (PW-PW, PW-LW oder LW-LW) ausgerichtet 
sein und entsprechende Querschnittsbreiten aufweisen (siehe REI 01 Fahrbahnbreiten 
innerorts [1] und REA 01 Fahrbahnbreiten ausserorts [2]). Zwischenmasse, welche breiter 
sind als das nötige Mass für die Begegnungen, sind zu vermeiden. Evtl. Mehrbreiten 
sollen immer der Radstreifenbreite zugeschlagen werden.  
Die Breiten bei den MIV-Fahrstreifen sollten aus Gründen der Einheitlichkeit und Verläss-
lichkeit für längere Abschnitte gleich sein. 

Abbildung 3: Querschnittsaufteilung bei einseitigen Radstreifen mit 1,50 m Breite  

                                                   
1 DTV: durchschnittlicher täglicher Verkehr 
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